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Aufgabenstellung und Inhalt  

Im Folgenden werden die Notwendigkeit und die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der 

Einführung eines lizenzbezogenen Strafenkatalogs bei Fehlverhalten von DOSB-Lizenzinhabern 

bewertet und beschrieben. Dazu werden – anknüpfend an die Ausführungen im vom DOSB 

beauftragten Rechtsgutachten Dr. Summerer aus November 2021 – Vorschläge für eine rechtssichere 

Umsetzung durch die Ausbildungsträger (Fachverbände, Sportbünde, DOSB, Dritte) aufgezeigt, die 

auch angemessene Sanktionsmittel im Hinblick auf individuell vorwerfbares Verhalten 

unterschiedlichen Schweregrads sowie unterschiedlicher Phänomenbereiche1 berücksichtigen.  

In Abschnitt A. wird dazu zum einen der bestehende rechtliche Rahmen für die Einführung von 

Sanktionsregelungen durch die Ausbildungsträger beschrieben. Zum anderen wird anhand von 

ausgewählten Praxisbeispielen aufgezeigt, wie unterschiedlich die Ausbildungsträger derzeit die hier 

relevanten Fragen der Reaktionsmöglichkeiten auf Fehlverhalten von DOSB-Lizenzinhabern gestalten, 

sofern dieses nach den dortigen Statuten überhaupt geregelt ist. 

Nach dieser (ausschnittsweisen) Bestandsaufnahme werden in Abschnitt B. die bei Einführung eines 

lizenzbezogenen Strafenkatalogs zu beachtenden Leitlinien aufgezeigt und für die Praxis der 

Ausbildungsträger bei der Umsetzung relevante Fragestellungen beantwortet.  

Im abschließenden Abschnitt C. folgt die Darstellung eines für die unterschiedlichen 

Ausbildungsträger geeigneten Musters einer Vereinbarung mit dem sich auf eine DOSB-Lizenz 

bewerbenden Trainer, Übungsleiter, Vereinsmanager etc., die insbesondere dazu dient, den Inhaber 

                                                           
1
 Das Rechtsgutachten Dr. Summerer vom 08.11.2021 („Zu den Möglichkeiten eines Lizenzentzugs auf der 

Grundlage der DOSB-Rahmenrichtlinien“; nachfolgend: Rechtsgutachten 2021) hatte sich im Rahmen seiner 
Aufgabenstellung auf den Phänomenbereich „sexualisierte Gewalt“ konzentriert. Im Nachfolgenden werden 
auch andere, für Inhaber einer DOSB-Lizenz relevante Phänomenbereiche erfasst.  
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einer DOSB-Lizenz bei Zuwiderhandlungen bzgl. der für ihn maßgeblichen Phänomenbereiche mittels 

Vertragsstrafe sanktionieren zu können.  

 

 

ABSCHNITT A. 

I. Rechtlicher Rahmen für die Einführung von Sanktionsregelungen 

Die „Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich des Deutschen Sportbundes“2 vom 10.12.2005 

bilden auch heute noch die Grundlage für die Vergabe und den Entzug von DOSB-Lizenzen.  

Abschnitt VII. Ziffer 1.1. („Erstellung der Ausbildungskonzeption“) enthält die Ermächtigung für die 

jeweiligen Ausbildungsträger, auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien eigene 

Ausbildungskonzeptionen anzufertigen: 

„Die Konzeption für den jeweiligen Ausbildungsgang erstellen die Ausbildungsträger auf der 

Grundlage dieser Rahmenrichtlinien. Dabei ist zu beachten, dass die Rahmenrichtlinien 

grundsätzlich Minimalanforderungen stellen, die bei den Inhalten und geforderten 

Lerneinheiten der Ausbildungskonzeptionen nicht unterschritten werden dürfen.“. 

Zudem haben die jeweiligen Ausbildungsträger die Bedingungen der Lizenzvergabe eigenständig zu 

regeln (VII. Ziffer 2.1. „Lizenzierung“): 

„Die Absolventinnen und Absolventen der einzelnen Ausbildungsgänge erhalten die 

entsprechende Lizenz des Deutschen Sportbundes, ausgestellt von der mit der Durchführung 

beauftragten Mitgliedsorganisation des Ausbildungsträgers. Die Bedingungen der 

Lizenzvergabe sind in einem eigenen Verfahren verbindlich geregelt.“, 

wozu auch die Thematik des Lizenzentzugs gehört. Hierzu geben die Rahmenrichtlinien in Abschnitt 

VII. Ziffer 2.5 vor: 

„Die Ausbildungsträger haben das Recht, DSB-Lizenzen zu entziehen, wenn die 

Lizenzinhaberin/der Lizenzinhaber gegen die Satzung des betreffenden Verbandes oder 

ethisch-moralische Grundsätze (s. Ehrenkodex für Trainerinnen und Trainer) verstößt.“ 

Die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen werden dabei von den jeweiligen Trägern der 

Ausbildungsmaßnahmen angeboten. Die Fortbildung erfolgt in der vom Teilnehmer jeweils höchsten 

erlangten Lizenzstufe, wobei der Erwerb einer höheren Lizenzstufe automatisch die niedrigere 

Lizenzstufe verlängert (VII. Ziffer 2.3. „Fort- und Weiterbildung“). 

Die Notwendigkeit der Implementierung von Bestimmungen, die auch den (rechtssicheren) Entzug 

von DOSB-Lizenzen regeln, folgt überdies aus dem von der Mitgliederversammlung des DOSB am 

                                                           
2
 Abrufbar unter https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-

dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/Rahmenrichtlinien_fuer_Qualifizierung_von_2005.pdf  

https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/Rahmenrichtlinien_fuer_Qualifizierung_von_2005.pdf
https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/Rahmenrichtlinien_fuer_Qualifizierung_von_2005.pdf
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05.12.2020 verabschiedeten „DOSB-Stufenmodell“3, zu dessen schrittweisen Umsetzung sich die 

Mitgliedsorganisationen bis spätestens zum 31.12.2024 verpflichtet haben. Mit dem DOSB-

Stufenmodell soll - unabhängig von den Themenfeldern Jugendarbeit, Breiten- oder Spitzensport – 

„der Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport als gesamtverbandliches Thema des DOSB weiter 

gestärkt und ein wichtiges politisches Signal gesetzt werden“.4  

Unter G. ist im DOSB-Stufenmodell vorgegeben: 

 

Dieser Beschluss der DOSB-Mitgliederversammlung aus Dezember 2020 ist auch deshalb von 

besonderer Relevanz, weil die nach dem Stufenmodell erforderliche Umsetzung ab dem Jahr 2022 – 

sofern förderrechtlich möglich – Fördervoraussetzung für Weiterleitungen von öffentlichen Mitteln 

durch den DOSB geworden ist. Entsprechendes gilt für Zuwendungen aus Eigenmitteln des DOSB an 

seine Mitgliedsorganisationen sowie an Institutionen, in denen die Mitgliedsorganisationen des DOSB 

die Stimmenmehrheit haben und die in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins organisiert 

sind.5 

Hierzu ergänzend ist auf die „BMI-Eigenerklärung“ zu verweisen6, in der durch die 

Zuwendungsempfänger abgegebenen „Eigenerklärung zur Prävention und Bekämpfung sexualisierter 

Gewalt im Sport“ die „Einführung von Regelungen zu Sanktionen nach Vorfällen sexualisierter Gewalt 

(wie z.B. Lizenzentzug) bzw. Konsequenzen nach Verleumdungsfällen.“ gefordert wird. 

 

II. Ausbildungsstatute – Grundlagen und Praxisbeispiele 

Auf der Grundlage der oben (A. I.) beschriebenen Vorgaben der DOSB-Rahmenrichtlinien aus 2005 

und unter Berücksichtigung der seitens einer DOSB-Arbeitsgruppe im Dezember 2009 formulierten 

„Ausführungsbestimmungen zum Kooperationsmodell der DOSB-Rahmenrichtlinien“7 haben die 

Ausbildungsträger jeweils Statuten mit unterschiedlichsten Bezeichnungen („Ausbildungsordnung“, 

„Lehrordnung“, „Lizenzordnung“, „Rahmenrichtlinie für die Qualifizierung“, „Bildungskonzeption“ 

etc.) erlassen. Diese bilden die jeweiligen Besonderheiten in der Organisation des Ausbildungsträgers 

                                                           
3
 Abrufbar unter 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/T
OP_9_1_-_Anlage_-_Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf  
4
 https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/konzept-zum-schutz-vor-sexualisierter-gewalt-

verabschiedet (Mitteilung des DOSB vom 05.12.2020). 
5
 Der Wortlaut der Beschlussvorlage (TOP 9.1) für die DOSB-Mitgliederversammlung vom 05.12.2020 ist 

abrufbar unter 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/G
esamtdatei_Tagungsunterlagen_17._DOSB-Mitgliederversammlung.pdf.  
6
 Summerer, Rechtsgutachten 2021, Blatt 4. 

7
 Abrufbar unter: https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-

dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/TX-gsg-07122009-Ausfuehrungsbestimmungen.pdf  

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/TOP_9_1_-_Anlage_-_Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/TOP_9_1_-_Anlage_-_Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_sexualisierter_Gewalt.pdf
https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/konzept-zum-schutz-vor-sexualisierter-gewalt-verabschiedet
https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/konzept-zum-schutz-vor-sexualisierter-gewalt-verabschiedet
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/Gesamtdatei_Tagungsunterlagen_17._DOSB-Mitgliederversammlung.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sportdeutschland_2020/Gesamtdatei_Tagungsunterlagen_17._DOSB-Mitgliederversammlung.pdf
https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/TX-gsg-07122009-Ausfuehrungsbestimmungen.pdf
https://cdn.dosb.de/alter_Datenbestand/fm-dosb/arbeitsfelder/Ausbildung/Rahmenrichtlinien_2006/TX-gsg-07122009-Ausfuehrungsbestimmungen.pdf
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ab, berücksichtigen die (sportart-)spezifischen Ausbildungsziele und -inhalte und tragen dem in den 

Rahmenrichtlinien vorgegebenen „Kooperationsmodell“8 Rechnung: 

„Der Deutsche Sportbund, gestützt durch die Federführung seines Bundesausschusses 

Bildung, koordiniert alle Fragen und Aufgaben in der verbandlichen Aus- und Fortbildung auf 

der Grundlage der „Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich des DSB“. Er sorgt in 

seiner Führungsfunktion dafür, dass 

• Vorgaben durch Richtlinien und Beschlüsse im Bereich des DSB eingehalten werden,

• Qualitätsstandards entwickelt und gewährleistet werden,

• einheitliche Lizenzen erteilt werden,

• möglichst einheitliche Bildungsmaterialien und -instrumente zur Verfügung stehen.

Er schließt mit Landessportbünden, Spitzenverbänden und Verbänden mit besonderer 

Aufgabenstellung Verträge über Trägerschaften, Lizenzierungen und Qualitätsfragen ab. In 

diesem Rahmen kann er Mitgliedsorganisationen bzw. deren Unterorganisationen, die sich 

nicht an die o. a. Vorgaben des DSB halten, das Recht der Lizenzierung entziehen.“ 

1. Notwendigkeit der Vereinheitlichung von Ermächtigungsnormen

Wie es auch im Gutachten Summerer (dort Bl. 4) herausgestellt wurde, besteht bei den Verbänden 

und Sportbünden (die Ausbildungsträger) Verunsicherung darüber, welche Regelungen für einen 

Lizenzentzug zu verankern sind. Hinzu kommt, dass die Ausbildungsträger die dazu zentralen 

Regelungen der Tatbestände, Rechtsfolgen und verbandsinternen Zuständigkeiten in ihren Statuten – 

sofern dort geregelt – sehr heterogen festgelegt haben. Ein jedenfalls auf der Tatbestands- und 

Rechtfolgenseite nicht nur wünschenswerter, sondern auch erforderlicher Gleichklang der 

Bedingungen einer Sanktionierung des Inhabers einer DOSB-Lizenz ist derzeit nicht gegeben, einmal 

von der bei den Ausbildungsträgern überwiegend fehlenden satzungsgestützten Verankerung der 

Strafen in ihren Regelwerken abgesehen.9  

Ein derartiger Gleichklang ist jedoch notwendig. Denn die Ausbildungsträger nehmen nicht nur die 

praktische Umsetzung der Qualifizierung innerhalb des DOSB in eigener Trägerschaft vor, sondern 

„im Auftrag des DOSB“ auch die Lizenzierung10, was bereits in den DOSB-Rahmenrichtlinien vom 

10.12.2005 verankert ist: 

8
 Rahmenrichtlinien (siehe oben Fußnote 2), Abschnitt VI., Ziffer 3.2.  

9
 Siehe Summerer, Rechtsgutachten 2021, Blatt 20: „Dies stellt den Satzungsgeber vor die schwierige Aufgabe, 

die unerwünschten Verhaltensweisen so konkret wie möglich zu benennen, ohne sich auf konturenlose 
Allgemeinplätze zurückzuziehen. Die meisten Satzungen im Sport dürften diesem Erfordernis (noch) nicht 
gerecht werden. Daher sind bei strenger Betrachtungsweise satzungsgestützte Strafen wegen sexualisierter 
Gewalt nicht ohne Weiteres in jedem Verband möglich.“. 
10

Siehe https://www.dosb.de/sportentwicklung/bildung: „Die praktische Umsetzung der Qualifizierung 
nehmen die Sportverbände innerhalb des DOSB in eigener Trägerschaft vor. In diesem Sinne vergeben sie im 
Auftrag des DOSB auch die Lizenzen für den jeweiligen Ausbildungsgang.“ 

https://www.dosb.de/sportentwicklung/bildung
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Die Ausgestaltung unterschiedlicher bzw. voneinander abweichender Tatbestände und Rechtsfolgen 

in den Statuten der Ausbildungsträger bei Verfehlungen des Inhabers einer DOSB-Lizenz verbietet 

sich somit und entspricht auch nicht dem Interesse des Auftraggebers (DOSB e.V.). Aus der 

Perspektive des die Lizenzierungen in Auftrag gebenden DOSB e.V. kommt hinzu, dass dieser sich in § 

3 seiner Satzung – in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsorganisationen – als Aufgaben insbesondere 

dem „Kampf gegen Doping und Spielmanipulationen“ sowie dem „Kampf gegen sexualisierte Gewalt 

im Sport“ verschrieben hat. Bei Vorliegen derartiger Phänomenbereiche müssen daher auch im 

Kontext der Vergabe bzw. des Bestandes einer DOSB-Lizenz angemessene, einheitliche und 

rechtssichere Reaktionsmöglichkeiten für den DOSB e.V. und die Ausbildungsträger bestehen, was 

derzeit jedoch nicht gewährleistet ist. 

2. Bestehende Regelungen zum Lizenzentzug der Ausbildungsträger

Summerer11 hat in seinem Rechtsgutachten bereits herausgearbeitet, dass und weshalb (mangels 

Satzungsrangs) weder die DOSB-Rahmenrichtlinien, noch der DOSB-Ethik-Code oder der DOSB 

Ehrenkodex eine wirksame Ermächtigungsgrundlage für einen Lizenzentzug darstellen – sei es durch 

den DOSB selbst oder mittels Übertragung der Strafgewalt auf seine Ausbildungsträger. 

Mit Blick auf die bestehenden Regelungen der Ausbildungsträger fällt zudem auf, dass diese es i.d.R. 

vermeiden, die für eine Sanktion des Inhabers der DOSB-Lizenz maßgeblichen Tatbestände und 

Rechtsfolgen explizit zu benennen. Als Grundlage für Strafen – auch gegenüber Nichtmitgliedern (der 

Inhaber der DOSB-Lizenz) - müssen jedoch Tatbestand und Rechtsfolge in der Satzung des Verbandes 

(Ausbildungsträger) verankert und konkret benannt sein12, zumal nach hM und ständiger 

Rechtsprechung dynamische Verweisungen auf Satzungen übergeordneter Verbände und Ethik-

Codes nicht zulässig sind.13 Erforderlich ist – neben der Verankerung in der (eigenen) Verbandsatzung 

–, dass das Nichtmitglied erkennen kann, welche Sanktionen für welche Verfehlungen der Verband 

verhängen kann.  

Nur beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Statuten14 der nachfolgenden Ausbildungsträger 

verwiesen, die allesamt den o.g. Grundlagen nicht Rechnung tragen, im Ergebnis also keine wirksame 

(jedenfalls aber bei zivilgerichtlicher Überprüfung höchst angreifbare) Ermächtigungsgrundlage für 

eine Sanktionierung des Inhabers einer DOSB-Lizenz enthalten. Zudem beschränken sich diese – der 

Vorgabe aus den DOSB-Rahmenrichtlinien in Abschnitt VII. Ziffer 2.5 folgend15 – auf die (ultima ratio) 

11
Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 17 f.; siehe dazu ferner Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb 

Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 130 f. 
12

 Siehe Sauter /Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 21. Aufl. 2021, Rz. 368. 
13

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 130 sowie Kapitel 2 Rz. 171. 
14

 Auf die konkrete Benennung des jeweiligen Verbandes / Ausbildungsträgers wird in den nachfolgenden 
Beispielen verzichtet. 
15

 Siehe dazu oben A. I. 

Als Träger der jeweiligen Ausbildung nehmen sie die Lizenzierung im Auftrag des DSB für 
die Absolventen dieser Ausbildungsgänge vor. Sie sind damit verantwortlich für die 
Einhaltung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, die Qualitätssicherung usowie die 
Kooperation in den regionalen Ausbildungsverbünden auf der Grundlage der 
"Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich DSB".
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Rechtsfolge des Lizenzentzugs. An sonstigen, milderen Sanktionen, die auch mit Blick auf die 

erforderliche Verhältnismäßigkeit einer verbandsseitigen Reaktion bei Fehlverhalten des 

Lizenzinhabers angezeigt sein können, fehlt es bei diesen – soweit ersichtlich – gänzlich. Dasselbe gilt 

für im Einzelfall dringend gebotene vorläufige Maßnahmen gegen den Inhaber der DOSB-Lizenz16: 

a. Bundesfachverband X: 

Lizenzentzug 

Der X-Verband und die Landesverbände haben - unabhängig vom Ausgang eines 

Strafverfahrens in derselben Sache - das Recht, einem Lizenzinhaber in ihrem Bereich 

die Lizenz zu entziehen, wenn er gegen die Satzung, die Bestimmungen des Verbandes 

oder die Antidoping-Bestimmungen in einer Art und Weise verstößt, die ihn als 

ungeeignet für sein Amt erscheinen lassen (z. B. bei Verstößen gegen den DOSB 

Ehrenkodex für Trainer). Dies gilt insbesondere für jegliche Form von Missbrauch und 

Gewalt, gleich, ob körperlicher, seelischer oder sexueller Art. Zugleich mit dem 

Lizenzentzug ist zu bestimmen, dass für die Dauer von 6 Monaten bis zu fünf Jahren 

keine neue Lizenz erteilt werden darf. In schweren Fällen kann eine lebenslange 

Sperre angeordnet werden. Vor dem Lizenzentzug ist der Betroffene anzuhören. 

 

b. Bundesfachverband Y:  

 

Lizenzentzug 

Das Präsidium des Y-Verbandes und die beauftragten Landesverbände haben das 

Recht, Lizenzen zu entziehen, wenn der Lizenzinhaber gegen Satzungen, Ordnungen 

und Reglements des DOSB, des Y-Verbandes oder des Landesverbandes, sowie den 

Ehrenkodex verstößt. 

 

c. Bundesfachverband Z:17: 

 

Lizenzentzug 

Im Falle bestandskräftiger/rechtskräftiger Sanktionierung wegen Verstoßes gegen 

den Anti-Doping Code des Z-Verbandes oder gegen die Satzung und anderen 

Ordnungen des Z-Verbandes, im Besonderen gegen den Ehrenkodex, erklären auf 

Antrag des Vorstands des Z-Verbandes oder der verantwortlichen Gremien der 

Landesverbände die Rechtsausschüsse, je nachdem, ob es um die C- und B-Lizenz (LV-

Zuständigkeit) oder die A-Lizenz (Z-Verband-Zuständigkeit) geht, die Lizenz für 

ungültig. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der 

Zustellung an gerechnet, Beschwerde beim jeweiligen Rechtsausschuss eingelegt 

werden. 

                                                           
16

 Siehe dazu unten C. (Mustervereinbarung, § 4 Abs. 1). 
17

 In der Lehrordnung dieses Bundesverbandes kommt als weitere „Hürde“ in der Praxis hinzu, dass der Entzug 
einer Lizenz („ungültig erklären“) eine vorangegangene „bestandskräftige / rechtskräftige Sanktionierung“ 
wegen eines Verstoßes gegen die dort pauschal genannten Bestimmungen des Z-Verbandes voraussetzt.  



 
7 

 
d. Landessportbund X: 

Lizenzentzug 

Der Landessportbund X hat das Recht, Lizenzen zu entziehen, wenn der 

Übungsleiter/die Übungsleiterin schwerwiegend gegen die Satzungen und 

Bestimmungen des X schuldhaft verstößt oder seine Stellung missbraucht. Im Übrigen 

gelten die Rahmenrichtlinien des Deutschen Sportbundes. 

 

III. Zwischenergebnis 

Weil weder die DOSB-Rahmenrichtlinien aus 2005 noch die Statuten der Ausbildungsträger eine 

hinreichend rechtssichere und einheitliche Reaktionsmöglichkeit bei Verfehlungen der Inhaber einer 

DSOB-Lizenz gewährleisten, ist – um die Problematik zeitnah und effektiv zu lösen – ein abgestuftes, 

lizenzrechtliches Sanktionssystem mittels einer individuellen Vereinbarung mit dem Bewerber / 

Inhaber einer DOSB anzuraten18. Materielle Rechtsgrundlage für eine Sanktion („Vertragsstrafe“) des 

Inhabers einer DOSB-Lizenz wäre – anstelle einer Vereinsstrafe – eine schuldrechtliche Vereinbarung, 

die die für Inhaber einer DOSB-Lizenz zentralen Phänomenbereiche erfasst (dazu der konkrete 

Vorschlag unter Abschnitt C.). 

 

 

ABSCHNITT B. 

I. Einzuhaltende Prinzipien bei Sanktionierung (Vertragsstrafe) des Inhabers der DOSB-Lizenz 

Schuldner und Gläubiger eines Vertrages können gemäß § 339 S. 1 BGB für den Fall, dass der 

Schuldner seine vertraglich geschuldete Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, 

eine Vertragsstrafe als Sanktion vereinbaren. Es handelt sich hierbei nicht um „Strafen“ im Sinne des 

Strafrechts und die Vertragsstrafen haben auch keine Genugtuungsfunktion. Die Vertragsstrafe soll 

vielmehr vertragskonformes Verhalten des Schuldners sichern und ist insofern auf zukünftiges 

Verhalten gerichtet.19 Auch im Sport haben Vertragsstrafen eine andere, nämlich doppelte 

Zielrichtung; siehe dazu Cherkeh in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 7. Kapitel Rz. 

59 (m.w.N. zur Rspr. und Lit.): 

„Einerseits sollen sie dem Vertragspartner, der die Verletzung einer Haupt- oder 

Nebenleistungspflicht geltend macht, den Schadensnachweis ersparen (…). Andererseits 

sollen Vertragsstrafen den Schuldner als Druckmittel zur ordnungsgemäßen Erbringung der 

versprochenen Leistungen oder Pflichten anhalten, den Adressaten der Vertragsstrafenklausel 

also vor einer Verletzung seiner Pflichten abschrecken. Aufgrund ihrer Präventivfunktion 

stellen Vertragsstrafen die Erfüllung von Pflichten durch den Schuldner oder die Vornahme 

                                                           
18

 So auch bereits Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 26 ff. sowie Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb 
Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 145 ff. („Vermeidung des Regelungsproblems durch Lizenzierung“).  
19

 HK-BGB/Reiner/Schulze BGB § 339 Rn. 5; dazu vertiefend Cherkeh in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb 
Sportstrafrecht, 2021, 7. Kapitel Rz. 59 ff. 
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oder Unterlassung von bestimmten Handlungen sicher, ≫indem sie den Schuldner möglichst 

wirkungsvoll unter Druck setzen≪. (…)“.  

Diese (präventive) Zielrichtung ist insbesondere für die zu betrachtenden Pflichten des Inhabers der 

DOSB-Lizenz20 bedeutsam. 

Auch bei der Verhängung einer auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung basierenden Sanktion 

(Vertragsstrafe) gegen den Inhaber einer DOSB-Lizenz sind indes die zentralen rechtsstaatlichen 

Verfahrensgrundsätze einzuhalten.21  

Das heißt:  

 Bekanntmachung des Vorwurfs,  

 Akteneinsicht, rechtliches Gehör,  

 Gestattung der Hinzuziehung einer anwaltliche Vertretung  

 und ein faires Verfahren 

müssen gewährleistet sein. Zudem ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen sei insoweit zunächst verwiesen auf die Ausführungen im 

Rechtsgutachten Summerer, dort Bl. 10 – 14 (rechtsstaatliche Grundsätze) und Bl. 23-26 

(Verhältnismäßigkeit), ferner auf Schiffbauer in Cherkeh/Momsen/Orth, Handbuch Sportstrafrecht, 

2021, 3. Kapitel Rz. 263 ff.  

Besonderes Augenmerk ist dabei zum einen auf die Gewährung rechtlichen Gehörs und zum 

anderen auf die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu richten: 

 

1. Rechtliches Gehör 

Der im Zusammenhang mit Verbandsstrafverfahren von Schiffbauer22 zusammengefasste 

„dreistufige Schutz“, der das allgemeine rechtsstaatliche Prinzip des rechtlichen Gehörs 

gewährleistet, lässt sich ohne Weiteres auf die Konstellation der Verhängung einer Vertragsstrafe auf 

Grundlage einer schuldrechtlichen Vereinbarung übertragen: 

„Der Anspruch auf rechtliches Gehör wird in Art. 103 Abs. 1 GG statuiert und ist zugleich 

Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips sowie der Menschenwürdegarantie. Demnach soll der 

Einzelne ≫nicht nur Objekt der richterlichen Entscheidung sein, sondern vor einer 

Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommen, um als Subjekt Einfluss auf das 

Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können≪. Jeder Verfahrensbeteiligte muss also vor 

Erlass einer gerichtlichen Entscheidung die Gelegenheit erhalten, sich zu dem zugehörigen 

Sachverhalt und der damit verbundenen Rechtslage zu äußern. Dies wird allgemein durch 

einen dreistufigen Schutz gewährleistet, der die Gerichte entsprechend in die Pflicht nimmt: 

                                                           
20

 Siehe dazu die Mustervereinbarung unten C., § 2. 
21

 Zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen von Vertragsstrafen siehe ausf. Cherkeh in Cherkeh/Momsen/Orth, 
Hdb Sportstrafrecht, 2021, 7. Kapitel Rz. 64 ff. m.w.N. 
22

 Schiffbauer in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 275 m.w.N. 
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ausreichende Information der Beteiligten durch das Gericht (erste Stufe), effektive 

Möglichkeit der Beteiligten zur Äußerung (zweite Stufe) sowie Verpflichtung des Gerichts zur 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung der Äußerung in der Entscheidung (dritte Stufe). Dieses 

Schutzbündel setzt sich in der gerichtlichen Begründungspflicht von Entscheidungen fort. Die 

Entscheidungsgründe müssen in einem Mindestmaß erkennen lassen, dass das Vorbringen 

der Beteiligten berücksichtigt worden ist. Nicht grundsätzlich umfasst ist vom Anspruch auf 

rechtliches Gehör dagegen die zwingende Durchführung einer mündlichen Verhandlung.“ 

Dieser, von Schiffbauer beschriebene dreistufige Schutz ist auch im Vorfeld der Verhängung einer auf 

Rechtsgeschäft beruhenden Vertragsstrafe zu Lasten des Inhabers der DOSB-Lizenz einzuhalten. An 

die Stelle des Gerichts tritt dort die die Vertragsstrafe verhängende, in der Vereinbarung mit dem 

Inhaber der DOSB-Lizenz festgelegte Person.23 

 

2. Verhältnismäßigkeit 

Vertragsstrafen zu Lasten des Inhabers einer DOSB-Lizenz sind auf Adressatenseite immer auch 

grundrechtsrelevant. Dies gilt im besonderen Maße dann, wenn der Inhaber der DOSB-Lizenz 

beruflich auf deren Bestand angewiesen ist, etwa deshalb, weil eine gültige Lizenz im Arbeitsvertrag 

mit dem Trainer zur Geschäftsgrundlage gemacht worden ist24. 

Der Inhaber der DOSB-Lizenz darf Einschränkungen seiner grundrechtlich geschützten Positionen 

nicht ungeschützt ausgeliefert sein. Ein Eingriff – verkörpert durch die Verhängung einer 

Vertragsstrafe (z.B. Lizenzentzug) – muss geeignet, erforderlich und nicht übermäßig sein.25 Denn 

auch wenn das Verhältnis von strafendem Verband und bestraftem Inhaber der DOSB-Lizenz ein 

privatrechtliches ist, ist es spätestens seit dem Lüth-Urteil des BVerfG26 anerkannt, dass sich eine 

solche Rechtsbeziehung zwar nach dem Privatrecht richtet, diese allerdings unter Berücksichtigung 

der betroffenen Grundrechte zu interpretieren ist27. Orth 28 schlussfolgert deshalb zu Recht:  

„Neben diesem Aspekt der mittelbaren Drittwirkung führt auch der Ansatz des BVerfG zur 

strukturellen Ungleichheit unter dem Gesichtspunkt der Schutzfunktion der Grundrechte zu 

einem vergleichbaren Ergebnis, indem der Zivilrichter verpflichtet wird, durch seine 

Rechtsanwendung (insoweit als Staatsorgan) den Bürger vor rechtswidrigen Eingriffen 

anderer zu bewahren. Es herrscht Einigkeit: Inhaltskontrolle durch die staatlichen Gerichte ist 

insoweit geboten, als sie die Grundrechte schützen hilft. Diese Inhaltskontrolle findet über § 

242 BGB statt. Im Rahmen dieser Vorschrift wird die dann angesichts der kollidierenden 

Grundrechte notwendige Güterabwägung vorgenommen. Am Ende der normativen 

Argumentation steht im konkreten Einzelfall die praktische Konkordanz zwischen den 

grundgesetzlich geschützten Rechtspositionen des Sportverbands einerseits und dem 

                                                           
23

 Siehe dazu die Mustervereinbarung unten C., § 3 Abs. 1. 
24

 Siehe Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 28, dort IX. 4. 
25

 Siehe Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 28, dort IX. 4 mit Verweis auf LG Dortmund, SpuRt 2011, 117 
sowie auf Summerer in Fritzweiler/Pfister/Summerer, SportR-HdB, 3. Kapitel Rn. 474 ff. 
26

 BVerfGE 7, 198. 
27

 Vgl. Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 2. Kapitel Rz. 74. 
28

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 2. Kapitel Rz. 74 m.w.N. 
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Strafadressaten andererseits. Dies führt im Ergebnis zur Anwendung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als dem einzig tauglichen, weil halbwegs konkreten 

Abwägungsgrundsatz.“ 

Stets ist also bei Verhängung einer Vertragsstrafe, die im Einzelfall einen erheblichen Eingriff in die 

Grundrechtsposition des Inhabers der DOSB-Lizenz darstellen kann, der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu beachten29, wobei die Frage, welche Maßnahme als verhältnismäßig 

anzusehen ist, immer von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt. Diese zu bewerten und 

die verhältnismäßige Maßnahme (Vertragsstrafe) festzulegen, bleibt stets Aufgabe des mit dem 

konkreten Sachverhalt befassten Entscheiders.30 

Die Prüfungsschritte bei der Bewertung der Frage der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme / 

Sanktion / Vertragsstrafe orientieren sich an den nachfolgenden Punkten31: 

a) Zweck: Der Verband muss für die Strafentscheidung einen legitimen, von Art. 9 Abs. 1 GG 

geschützten Zweck haben, damit er in die Abwägung eingestellt werden kann. Er ist 

letztlich die Rechtfertigung für den Eingriff durch den Verband. Legitime Zwecke der 

Verbände sind insbesondere auch die in § 3 der DOSB-Satzung genannten und bereits 

oben (A. II. 2.) angeführten Aufgaben „Kampf gegen Doping und Spielmanipulationen“ 

sowie „Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport“. 

b) Mittel: Das gewählte Mittel stellt den Eingriff in das jeweilige Grundrecht des Inhabers 

der DOSB-Lizenz dar. Das Mittel ist die festgesetzte Vertragsstrafe. 

c) Geeignetheit: An diesem Prüfungspunkt ist die Frage zu klären, ob das gewählte Mittel 

grundsätzlich geeignet ist, den gewünschten Zweck herbeizuführen. Das Mittel muss den 

erwünschten Zweck fördern. Am Beispiel der Vertragsstrafe „befristeter Entzug einer 

DOSB-Lizenz“, deren Bestand („gültige - also nicht entzogene - Lizenz“) in dem zugrunde 

liegenden Arbeitsvertrag mit dem Trainer bzw. den Einstellungsrichtlinien zur 

Geschäftsgrundlage eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Trainer gemacht worden 

                                                           
29

 So auch Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 24 ff.  
30

 Zur Angemessenheit der Vertragsstrafe als rechtliche Grenze siehe vertiefend Cherkeh in 
Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 7. Kapitel Rz. 69 ff. mw.N.: „Des Weiteren darf eine 
Vertragsstrafenklausel den Schuldner nicht unangemessen benachteiligen. Aus § 307 Abs. 1 BGB folgt als 
immanente gesetzliche Schranke der Vertragsfreiheit die Verpflichtung des Verwenders von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Interessen seines Vertragspartners angemessen zu wahren. Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 
BGB ist eine formularmäßige Vertragsbestimmung unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders 
entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Das ist nach ständiger Rechtsprechung der Fall, 
≫wenn der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines 
Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu 
berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen≪. (…) Deshalb sind bei 
Sportleistungsverträgen auch auf dieser Prüfungsebene die Besonderheiten des Profisports zu beachten, und 
zwar auch bei den mit den Interessen des Verwenders der AGB abzuwägenden schutzwürdigen Belangen des 
Vertragspartners, namentlich seinem Interesse an der Erhaltung seiner wirtschaftlichen und persönlichen 
Entscheidungsfreiheit. (…).“ 
31

 Siehe dazu und zu dem nachfolgenden ausführlich Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 
2021, 3. Kapitel Rz. 249 ff. 
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ist,32 ist die Geeignetheit (= das Mittel muss den erwünschten Zweck fördern) der 

Vertragsstrafe gegeben, wenn man in der Begründung der festgelegten Vertragsstrafe 

etwa formuliert:  

„Der gewählte befristete Entzug der DOSB-Lizenz ist geeignet, sexualisierte Gewalt im 

Vereins- und Trainingsbetrieb zu vermeiden, namentlich die notwendige Distanz, die 

Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der dem Inhaber der dem Trainer 

anvertrauten Jugendlichen abzusichern. Dass das vom Inhaber der DOSB-Lizenz 

gezeigte Verhalten unerwünscht ist und gegen den Ehrenkodex für Trainerinnen und 

Trainer verstößt, steht außer Frage (…). Insoweit entfaltet die gewählte 

Vertragsstrafe typische general- und spezialpräventive Zwecke. Da der Entzug der 

DOSB-Lizenz mit einem Beschäftigungsverbot einhergeht, kann der Trainer die 

persönliche Schamgrenze der von ihm trainierten Jugendlichen während der Dauer 

des Entzugs der DOSB-Lizenz nicht weiter gefährden. Er erfährt außerdem für sein 

Verhalten eine Konsequenz, die ihn von zukünftigen Regelübertretungen abhalten 

kann. Die Strafe wirkt aber auch generalpräventiv: Andere DOSB-Lizenzinhaber 

erkennen, dass man Sanktionen erfährt, wenn man den Ehrenkodex verletzt. Das 

kann sie von eigenen Regelübertretungen abhalten.33“ 

d) Erforderlichkeit: Bei diesem Prüfungspunkt ist zu klären, ob anstelle des gewählten 

Mittels kein gleich geeignetes, aber milderes Mittel zur Verfügung steht, um den Zweck 

zu erreichen. Im o.g. Beispiel der festgesetzten Vertragsstrafe „befristeter Entzug der 

DOSB-Lizenz“ etwa:  

„Die Verhängung einer Geldstrafe anstelle eines befristeten Entzugs der DOSB-Lizenz 

kommt offensichtlich nicht in Betracht, weil sie kaum geeignet ist, den Inhaber der 

DOSB-Lizenz zu beeindrucken. Zudem soll durch die Vertragsstrafe eine 

Verhaltensänderung des Lizenznehmers erreicht werden, weswegen es einer konkret 

lizenzbezogenen und spürbaren Maßnahme bedarf.“ 

e) Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne (auch Zweck-Mittel-Relation 

genannt) ist die Frage zu beantworten, ob die Nachteile, die mit der Vertragsstrafe 

verbunden sind, nicht außer Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die die Vertragsstrafe 

bewirkt. Hier ist somit regelmäßig eine umfassende Abwägung der Vor- und Nachteile 

vorzunehmen. Bei der Entscheidung über die „richtige“ Vertragsstrafe liegt – wie im 

                                                           
32

 Auf diesen für die Praxis herausragend wichtigen Aspekt hat Summerer (Rechtsgutachten 2021, S. 28, dort IX. 
4.) zu Recht hingewiesen. Denn ein Lizenzentzug (sei es befristet oder dauerhaft) kann nur dann effektiv Platz 
greifen - und somit auch ein „geeignetes“ Mittel i.S.d. der Verhältnismäßigkeit einer Vertragsstrafe darstellen -, 
wenn der Entzug der DOSB-Lizenz zu einem Beschäftigungsverbot (sei es im Hauptamt oder im Ehrenamt) 
führt. Entsprechende Absicherungen sind daher seitens der Vertragspartner des Inhabers der DOSB-Lizenz 
abzuschließen. Ebenso und eindringlich bereits Orth, Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. 

Kapitel Rz. 146: „Im Falle einer Regelübertretung kann der Lizenzgeber die Lizenz entziehen. Das macht 
natürlich nur Sinn, wenn erstens die Beschäftigungsstelle nur noch Übungsleiter pp. mit Lizenz beschäftigt und 
zweitens die Gültigkeit der Lizenz auch durch den Beschäftigungsverein einfach überprüft werden kann. Diese 
nicht juristischen sondern organisatorischen Voraussetzungen muss der deutsche organisierte Sport unter 
Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen selbst schaffen.“  
33

 Beispiel angelehnt an die von Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 256 
formulierte Konstellation (2-wöchige Sperrstrafe gegen einen Kreisliga-Spieler / Fußball). 
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staatlichen Strafrecht – eine korrekte Abwägung der Vor- und Nachteile und damit im 

Ergebnis eine angemessene Entscheidung vor, wenn das zuständige Organ alle 

anerkannten und in Betracht kommenden Strafzumessungskriterien (vgl. § 46 StGB für 

das staatliche Recht) herangezogen und gegeneinander abgewogen hat. Hierbei gelten 

die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung.  

Angelehnt an die von Orth34 für den Bereich des Fußballs zusammengestellten 

Strafzumessungskriterien lassen sich mit Blick auf die Festsetzung einer Vertragsstrafe 

gegen den Inhaber einer DOSB-Lizenz – beispielsweise – folgende Kriterien „pro“ und 

„contra“ anführen: 

 

Für den Inhaber der DOSB-Lizenz (+) Gegen den Inhaber der DOSB-Lizenz (-) 

Strafzumessungsmerkmale betreffend das Tatgeschehen 

 Tatfolgen (Verstoß blieb für das 

Opfer folgen-, also verletzungslos) 

 hohe Gefährlichkeit und Intensität der 

Rechtsgutsverletzung (z.B. Vorliegen einer 

Straftat nach dem Katalog des § 72a SGB VIII) 

 Nachtatverhalten (z.B. 

Entschuldigung bei dem Opfer nach 

einem Verstoß gegen den 

Ehrenkodex) 

 Verletzung einer Person i.S.v. negativen 

Tatfolgen (auch deren Dauer und 

Erheblichkeit) 

 Geständnis (von Einsicht und Reue 

geprägte vollständige Einräumung 

des Vorwurfs, die evtl. auch die 

Beweisaufnahme abkürzt und / oder 

die für Zeugen belastende Aussage 

– etwa bei dem Vorwurf 

sexualisierter Gewalt - erübrigt) 

 hartnäckiges Leugnen des Tatvorwurfs (sehr 

streitig) 

 Aufklärungshilfe (Aufdeckung 

anderer Taten / Verhinderung 

anderer Taten) 

 Verschuldensgrad (z.B. absichtliche Verletzung 

der im Ehrenkodex spezifizierten Gebote und 

Verbote) 

 Folgen der Tat für den Täter selbst 

(arbeitsrechtliche Konsequenzen; 

Strafe durch staatl. Gerichte, 

Medienbericht-erstattung, wenn 

diese eine ungewöhnlich 

schwerwiegende Beeinträchtigung 

des Lizenz-nehmers bewirkt) 

 Hilflosigkeit des Opfers, Bruch besonderen 
Vertrauens 

 Mitverschulden des Opfers, etwa 
durch Provokation; uU auch eine im 

 Gezieltes und ausdrückliches Belasten von 
unschuldigen Dritten 

                                                           
34

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 260 unter Verweis auf die 
Darstellung von Hilpert, Das Fußballstrafrecht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), 2018, S. 80 ff. 
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Einzelfall unwirksame Einwilligung  

  

Strafzumessungsmerkmale betreffend die Täterpersönlichkeit 

 Freiheit von einschlägigen 

Vorbelastungen 

 (einschlägige) Vorbelastungen, in der 

Vergangenheit („Wiederholungstäter“) 

 persönliche Verhältnisse (extreme 

Situationen [i.S.v. 

Schicksalsschlägen] im Sport-/ 

Privatleben, psychische 

Ausnahmesituationen) 

 persönliche Verhältnisse (sehr hohes 

Einkommen, falls es um die Bemessung von 

Geldstrafen geht) 

 

 

II. Weitere praxisrelevante Fragestellungen  

In der Praxis der Ausbildungsträger werden sich insbesondere im Kontext „sexualisierte Gewalt“ 

weitere Fragen stellen, auf die nachfolgend einzugehen ist. 

 

1. Lebenslanger Entzug der DOSB-Lizenz? 

Den Ruf nach lebenslangen Sperren im Sport findet man – wie auch sonst in der Gesellschaft –, 

nachdem sich schlimmste Taten ereignet haben. Im Ausgangspunkt ist diese Forderung 

nachvollziehbar, jedenfalls dann wenn im Sport begangene Sexualstraftaten gegenüber Kindern und 

Jugendlichen im Raum stehen.35 Dennoch sind nach auch hier vertretener Ansicht unter dem Regime 

des Grundgesetzes lebenslange Sperren durch Verbände, ebenso wie eine Vertragsstrafe, die einen 

dauerhaften (lebenslangen) Entzug der DOSB-Lizenz festlegt, unzulässig, weil sie grds. 

unverhältnismäßig sind.36  

Auch unter Berücksichtigung des Resozialisierungsgedankens muss jeder Inhaber einer DOSB-Lizenz 

die konkrete und grundsätzlich auch realisierbare Chance haben, nach Festsetzung der Vertragsstrafe 

und Verhaltensänderung eine DOSB-Lizenz reaktivieren bzw. diese oder eine andere DOSB-Lizenz neu 

beantragen zu können.37 Dieses gilt umso mehr, wenn der Betroffene zur Ausübung seines Berufs als 

Trainer auf den Bestand einer gültigen (nicht entzogenen) DOSB-Lizenz angewiesen ist. Es darf ihm 

nicht die Lebensgrundlage (auf Dauer) entzogen werden. 

Dies bedeutet – so Orth – „im Umkehrschluss jedoch nicht, dass der Sport verpflichtet wäre, 

sozialschädliche oder sogar gefährliche Personen wieder in seinen Strukturen aktiv werden zu lassen. 

Die Wiedererteilung von (…) Trainerlizenzen kann aber z.B. sinnvoll an Eignungskriterien geknüpft 

                                                           
35

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 261. 
36

 Vgl. auch Summerer, Rechtsgutachten 2021, S. 25. 
37

 Siehe Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 261 (mit Blick auf lebenslange 
Sperren / Ausschlüsse im Sport). 
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werden, die bei der Antragstellung zu überprüfen ist.“38 So können für die Wiedererteilung einer 

DOSB-Lizenz bestimmte Auflagen gemacht werden, etwa die Vorlage des Nachweises einer 

erfolgreichen therapeutischen Behandlung.39 Die Konkretisierung der 

Wiedererteilungsvoraussetzungen sollte der Ausbildungsträger in den Zulassungsvoraussetzungen 

seiner jeweiligen Lizenzierungsordnung festlegen.40  

Hingegen kann der Entzug der DOSB-Lizenz ausnahmsweise für immer / auf Dauer angeordnet 

werden, wenn zu erwarten ist, dass z.B. die Bestimmung einer zeitlichen Sperre für die Neuerteilung 

einer DOSB-Lizenz zur Abwehr der von dem Inhaber der DOSB-Lizenz drohenden Gefahr für Dritte im 

Zusammenhang mit einem Sachverhalt sexualisierter Gewalt im Vereinsleben nicht ausreicht (ähnlich 

wie in der Konstellation des § 69a StGB).41  

In der Lizenzierungsordnung sollte der Ausbildungsträger zudem die Lizenzerteilung selbst von den 

Vorgaben nach § 72a SGB VIII abhängig machen und – was Orth 42 zu Recht fordert –  vorsehen, „dass 

die persönliche Eignung, Kinder und Jugendliche zu führen, anzuleiten und auszubilden, positiv 

festgestellt werden muss. Sie entfällt automatisch, wenn eine § 72a SGB-VIII-Straftat im 

Führungszeugnis eingetragen ist.“ 

 

2. Sanktionssystem gegen sexualisierte Gewalt - Ehrenkodex  

In ihrer Einleitung zum „Kommentierten Handlungsleitfaden für Sportvereine zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen“43 formuliert die dsj: 

„Die Arbeit von Sportvereinen wird unter anderem von dem Gedanken getragen, zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung beizutragen. Zu diesem 

Schutzgedanken gehört auch die Vermeidung von jeglicher Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art. Die Deutsche Sportjugend 

(dsj) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verurteilen auf‘s Schärfste jede Form 

von Gewalt und Machtmissbrauch gegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene und fordern 

ihre Mitgliedsorganisationen auf, gemeinsam Gewalt vorzubeugen.“ 

Daraus folgt, dass nach den jeweils geltenden Verbandsbestimmungen / Strafnormen bereits 

deutlich geringere Verhaltensweisen sanktioniert werden können und sollen, die von der 

Strafbarkeitsgrenze des StGB noch entfernt sind. Unter Formulierung von Praxisbeispielen 

schlussfolgert Orth44 daher:  

                                                           
38

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 262. 
39

 Vgl. Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 149. 
40

 Der Rahmen dazu sollte zwecks Harmonisierung der Bestimmungen in einer (Ergänzungs-)Vereinbarung 
zwischen DOSB e.V. und den Ausbildungsträgern definiert werden. 
41

 Siehe dazu weiter unten C. (Mustervereinbarung, § 6). 
42

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 151. 
43

 dsj, „Gegen sexualisierte Gewalt im Sport – Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen“, abrufbar unter: 
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/gegen_sexualisierte_Ge
walt_handlungsleitfaden.pdf 
44

 Orth in Cherkeh/Momsen/Orth, Hdb Sportstrafrecht, 2021, 3. Kapitel Rz. 74 – 80. 

https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/gegen_sexualisierte_Gewalt_handlungsleitfaden.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Mediencenter/Publikationen/Downloads/gegen_sexualisierte_Gewalt_handlungsleitfaden.pdf
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„Für den Verhaltensanspruch im Sport gilt aber damit auch: Jede Übertretung einer 

strafrechtlichen Regel ist immer auch eine Übertretung der sportlichen Regeln. Jede 

Übertretung einer strafrechtlichen Regel erfordert danach aber auch eine verbandliche 

Reaktion. Dies gilt nicht nur für die schlimmsten Verbrechen in diesem Bereich: 

Beispiel 1: Erzwingen von Geschlechtsverkehr mit einem betreuten Sportler mit Gewalt durch 

den Trainer, Vergewaltigung nach §§ 177 Abs. 1, 5 und 6 StGB 

Beispiel 2: Beischlaf mit einer/einem 13-jährigen Athletin durch den jahrelangen Betreuer, 

schwerer sexueller Missbrauch von Kindern nach §§ 176, 176a Abs. 2 Nr. 1 StGB 

Aber auch wenn das Sexualstrafrecht an der unteren Grenze betroffen ist, muss es eine 

verbandliche Reaktion geben. 

Beispiel 3: Der 22-jährige Jugendtrainer verschickt in die Mannschafts-WhatsApp-Gruppe von 

16-Jährigen ein „einfaches“ Pornovideo, § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB. 

Es kann bereits merkwürdig anmuten, dass dieses Verhalten strafbar ist, obschon die 

allermeisten Adressaten dieses Videos im Beispielsfall mit großer Sicherheit pornographisches 

Material (und schlimmeres als das oben beschriebene) heutzutage en masse auf den 

einschlägigen Plattformen im Internet gesehen haben werden. Es steht aber ebenso außer 

Frage, dass der organisierte Sport nicht der richtige Ort ist, um in der Organisation stehende 

Jugendliche an pornographisches Material heranzuführen, zumal der Jugendtrainer hier mit 

einer Aufgabe in einer Vorbildfunktion ausgestattet ist. Dies kann ebenso der Ansatz für 

einen verbandlichen Vorwurf ihm gegenüber sein wie die Tatsache, dass auch hier nicht 

absehbar ist, ob solches Videomaterial von jedem 16-Jährigen gleichermaßen gleichgültig 

aufgenommen wird – etwa wegen entsprechender Selbsterfahrung im Deliktsbereich oder 

mangelnder Sexualerfahrung.  

Die Regelübertretung des Jugendtrainers in Beispiel 3 macht also eine differenzierte Reaktion 

seines Vereins erforderlich. Das ist rechtlich, sportpolitisch und pädagogisch bei den 

(mutmaßlich) minderschweren Fällen im unteren Bereich vorstellbarer Strafbarkeit immer 

herausfordernd und schwierig, weil die Entscheidungsträger ihre Entscheidungen immer 

gegenüber unterschiedlichen Interessenlagern zu vertreten haben werden. Je nach den 

Umständen des Einzelfalls kann es im Beispielsfall ausreichend sein, den selbst noch sehr 

jungen Jugendtrainer unter Hinweis auf seine Aufgaben und Funktionen zu ermahnen und für 

den Wiederholungsfall Sanktionen anzudrohen (verbandliche Intervention durch 

sozialpädagogische Jugendarbeit).“ 

 

Auch aus Platzgründen sei an dieser Stelle verwiesen auf die diversen weiteren, von Orth im 

„Handbuch Sportstrafrecht“ (2021, 3. Kapitel Rz. 72 ff.) besprochenen Praxisbeispiele (einschließlich 

der dort jeweils vorgenommenen sport-ethischen Beurteilung), die – ebenso wie die oben 

wiedergegebenen drei Beispiele – auch den Ausbildungsträgern für DOSB-Lizenzen als wertvolle 

Orientierungshilfe dienen können. 

https://www.beck-shop.de/cherkeh-momsen-orth-handbuch-sportstrafrecht/product/25258255?gclid=EAIaIQobChMI8v_S6YWU-wIVhqjVCh0W8Q7YEAAYASAAEgL8CPD_BwE
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Deutlich wird anhand der von Orth beschriebenen Fälle, dass einem Sportverband eine 

moralisierende Betrachtung nicht zusteht, es für den Verband stattdessen aber – auch aus 

rechtlichen Gründen (Bestimmtheitsgrundsatz) – unerlässlich ist, die genaue Definition des 

Wohlverhaltensanspruchs im Verband bezogen auf sexuelle Kontakte als ethischen Rahmen genau 

festzulegen.  

Einen für den DOSB und seine Ausbildungsträger einheitlichen Rahmen steckt dazu der 

„Ehrenkodex“ („Für alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätige in Sportvereinen und –

verbänden“45), der als Grundlage für den Erwerb einer DOSB-Lizenz vom jeweiligen Lizenznehmer 

einzuhalten und bei Antragstellung zu unterzeichnen ist.  

In dem im folgenden Abschnitt (C.) vorgestellten Muster einer Vereinbarung mit dem sich auf eine 

DOSB-Lizenz bewerbenden Trainer, Übungsleiter, Vereinsmanager etc. ist der Ehrenkodex deshalb 

auch explizit als Bestandteil der Vereinbarung aufgenommen. Denn es ist vertraglich sicherzustellen, 

dass bei einem Verstoß des Inhabers der DOSB-Lizenz gegen den Ehrenkodex im Hinblick auf die 

Vermeidung sexualisierter Gewalt im Vereinsleben46 als Vertragsstrafe ein befristeter oder 

dauerhafter Entzug der vorhandenen gültigen DOSB-Lizenzen festgesetzt werden kann. 

 

 

 

ABSCHNITT C. 

Die nachfolgende Darstellung enthält ein für die unterschiedlichen Ausbildungsgänge (DOSB-

Lizenzen) geeignetes Muster einer Vereinbarung zwischen DOSB e.V. und Ausbildungsträger 

einerseits und dem sich auf eine DOSB-Lizenz bewerbenden Trainer, Übungsleiter, Vereinsmanager 

etc. andererseits. Sie ist als Muster zu verstehen, das vor Umsetzung in der Praxis auf die spezifischen 

Erfordernisse des jeweiligen Ausbildungsträgers anzupassen ist (insbesondere in Bezug auf die im 

Muster nur abstrakt angeführten Statuten des Verbandes) und das eine individuelle Rechtsberatung 

nicht ersetzt.  

Die Vereinbarung ist mit Beantragung einer (neuen) Lizenz gemeinsam mit den dort angeführten 

Anlagen 1 + 2 (Ehrenkodex des Ausbildungsträgers und Datenschutz-Information) seitens des 

Bewerbers zu unterzeichnen und von dem mit der Lizenzerteilung beauftragten Ausbildungsträger 

                                                           
45

 Abrufbar unter: https://cdn.dosb.de/user_upload/SafeSport/Dateien/2020/Ehrenkodex_20150306.pdf. Auch 
aus Gründen der Einheitlichkeit ist es anzuraten, den Ehrenkodex des DOSB und der dsj künftig nicht nur für als 
„Orientierungshilfe“ zur Verfügung zu stellen, sondern die dort geregelten Gebote und Verbote für alle 
Ausbildungsträger identisch abzufassen / seitens des DOSB bzw. der dsj also verbindlich vorzugeben. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die hier (siehe unten Abschnitt C.) vorgeschlagene Lizenzierung umgesetzt werden 
soll. 
46

 D.h. wenn der Inhaber der DOSB-Lizenz die notwendige Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 
Schamgrenzen der anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie anderen 
Vereinsmitglieder in einer Weise missachtet, die geeignet ist, die betroffene(n) Person(en) in seiner/ihrer 
Selbstbestimmung spürbar zu beeinträchtigen. 

https://cdn.dosb.de/user_upload/SafeSport/Dateien/2020/Ehrenkodex_20150306.pdf
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gegenzuzeichnen, der hierbei zugleich den DOSB e.V. vertritt (siehe § 9 Abs. 5). Diese Schritte sollten 

in das DOSB-Lizenzmanagementsystem (LiMS) implementiert werden. 

Die Muster-Vereinbarung trägt den oben (A. und B.) dargestellten Defiziten und Regelungslücken 

Rechnung. Sie dient dem DOSB e.V. und seinen Ausbildungsträgern insbesondere zur 

Vereinheitlichung der Tatbestände und Rechtsfolgen bei Fehlverhalten des Inhabers einer DOSB-

Lizenz. 

Da – wie aufgezeigt – zudem weder die DOSB-Rahmenrichtlinien aus 2005 noch die Statuten der 

Ausbildungsträger eine hinreichend rechtssichere und einheitliche Reaktionsmöglichkeit bei 

Verfehlungen der Inhaber einer DOSB-Lizenz gewährleisten, bedarf es – um die Problematik zeitnah 

und effektiv zu lösen – eines abgestuften, lizenzrechtlichen Sanktionssystems mittels einer 

individuellen Vereinbarung mit dem Bewerber / Inhaber einer DOSB-Lizenz. Materielle 

Rechtsgrundlage für eine Sanktion („Vertragsstrafe“) des Inhabers einer DOSB-Lizenz ist – anstelle 

einer Vereinsstrafe – eine schuldrechtliche Vereinbarung, die zudem (siehe § 2) die für Inhaber einer 

DOSB-Lizenz zentralen Phänomenbereiche erfasst, ebenso wie die für die Praxis auch aus 

Rechtsgründen (Verhältnismäßigkeit) wichtige Thematik der Möglichkeit der Wiedererteilung der 

entzogenen Lizenz(en) - siehe § 6. 

Die Einbindung des DOSB e.V. als weiterer Vertragspartner neben dem für die Lizenzerteilung 

originär (im Auftrag für den DOSB) zuständigen Ausbildungsträger ist aus verschiedenen Gründen 

anzuraten: Zum einen deshalb, weil dies es dem DOSB e.V. ermöglicht, ein „berechtigtes Interesse“ 

bei Beantragung der Akteneinsicht zu einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren darzulegen. Zum 

anderen hat der DOSB als unmittelbare Vertragspartei die Möglichkeit, ein Verfahren „an sich zu 

ziehen“ (siehe dazu die Regelungen in § 3 Abs. 1 und Abs. 6). 

Die Vereinbarung sieht zudem die Option vor, die Ermittlung des Sachverhalts und die Festlegung 

einer Vertragsstrafe durch einen seitens des Ausbildungsträgers oder des DOSB e.V. beauftragten 

externen, unabhängigen Dritten vornehmen zu lassen (siehe u.a. § 3). Dieser Dritte kann z.B. eine 

externe anwaltliche Ombudsperson sein, ein Berufsrichter oder aber auch ein ggf. künftiges 

„Zentrum für Safe Sport“. 

Auch deshalb sprechen zudem gewichtige datenschutzrechtliche Gründe für eine Einbindung des 

DOSB e.V. als Vertragspartner der Vereinbarung. Verwiesen sei auf die Regelungen in § 7 der 

Mustervereinbarung:  

 

Zu § 7 Abs. 1:  

Als datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Übermittlung der ggf. gegen den Lizenzinhaber 

ergangenen Entscheidung durch die unabhängige dritte Stelle an den BMX / DOSB kann nach 

Auffassung des Unterzeichners Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO herangezogen werden. Denn die 

Übermittlung der Entscheidung an den BMX / DOSB ist für die Erfüllung der Vereinbarung, dessen 

Vertragspartei der Lizenznehmer ist, erforderlich im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Gleichermaßen ist auch die nach § 3 Abs. 1 u. 2 im Rahmen der Umsetzung der Beauftragung 

gebotene Weitergabe von Sachverhaltsinformationen an die unabhängige dritte Stelle von der 
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Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Datenverarbeitung zum Zwecke der 

Vertragserfüllung) abgedeckt. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es nicht notwendig, dass der Dritte bereits in der Vereinbarung 

konkret benannt ist. Die Übermittlung darf indes nicht an irgendeinen Dritten erfolgen, sondern 

ausschließlich an einen sorgfältig ausgewählten Dritten, der über die zur Vertragserfüllung 

erforderliche Kompetenz / Geeignetheit verfügen muss.  

Jedenfalls und alternativ würde nach hiesiger Ansicht auch ein berechtigtes Interesse im Sinne 

des  Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Bezug auf die vertraglich vorgesehene Datenübermittlung zwischen 

dem BMX / DOSB und der unabhängigen dritten Stelle bestehen. 

 

Zu § 7 Abs. 2: 

Die datenschutzrechtlich nach der DSGVO verantwortliche Stelle ist verpflichtet, den Lizenzinhaber 

nach Art. 13 / 14 DSGVO über die Datenverarbeitung und die dem Lizenzinhaber zustehenden Rechte 

zu informieren. Dies soll hier durch eine Anlage (Datenschutz-Information) zu der Vereinbarung 

umgesetzt werden.  

Die Datenschutz-Information, die noch separat und unter Berücksichtigung etwaiger bereits 

vorhandener Datenschutz-Informationen des Ausbildungsträgers bzw. des Betreibers des LiMS-

Systems zu erstellen ist, beinhaltet u.a. Angaben zur verantwortlichen Stelle (hier ggf. gemeinsame 

Verantwortlichkeit durch BMX / DOSB i.S.d. Art. 26 DSGVO), zu Art und Gegenstand der 

verarbeiteten Daten, den Zweck der Verarbeitung sowie den Rechten der betroffenen Person (vgl. zu 

den Einzelheiten Art. 13 u. 14 DSGVO).  
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__________________________________________________________________________________ 

 

VEREINBARUNG mit Inhaber einer DOSB-LIZENZ 

 

Zwischen  

BMX-Sportfachverband / LSB (Name und Anschrift), 

vertreten durch den Vorstand 

nachfolgend: BMX e.V. 

und 

Vorname, Name (Anschrift) 

nachfolgend: Inhaber der DOSB-Lizenz bzw. Lizenznehmer 

sowie 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) e.V., Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt 

a.M., vertreten durch den Vorstand 

nachfolgend: DOSB e.V. 

nachfolgend alle: Die Vertragsparteien 

 

Präambel 

Der DOSB e.V. mit seinen Dach- und Fachverbänden ist Träger eines qualitätsorientierten 

Leistungs- und Breitensports. Zu dessen Sicherstellung vergeben die beteiligten Verbände im 

Bereich der Bildung und Qualifizierung Lizenzen unterschiedlicher Stufen. 

Der DOSB e.V. stellt Ausbildungsträgern (Sportverbände und Sportbünde) ein modernes 

Lizenzmanagementsystem zur Verfügung, mit dem diese im Auftrag des DOSB e.V. 

personalisierte DOSB-Lizenzen erteilen und in eigener Zuständigkeit verlängern können. Die 

Inhaber der DOSB-Lizenz verfügen über umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in den 

Bereichen Fach-, Sozial- sowie Methoden- und Vermittlungskompetenz. Aufgrund ihrer 

Persönlichkeit und der vermittelten Ausbildungsinhalte im Bereich der Sozial- und 

Leitungskompetenz sind die Inhaber einer DOSB-Lizenz regelmäßig in der Lage, ihrer 

pädagogischen Verantwortung und Vorbildfunktion gegenüber Kindern, Jugendlichen und 
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Erwachsenen gerecht zu werden. Das ist für sie Berufung, Aufgabe und Verpflichtung. Wegen 

dieser hohen Anforderungen kommt der persönlichen und charakterlichen Eignung des 

Inhabers einer DOSB-Lizenz eine besondere Bedeutung zu.  

Der BMX e.V. und der DOSB e.V. treten jeder Form von diskriminierenden oder 

menschenverachtenden Einstellungen und Verhaltensweisen entschieden entgegen. Dies gilt 

ebenso für jede Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher oder seelischer Art 

ist, und im besonderen Maße zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 

Gewalt. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass eine Mitwirkung, Funktion oder Aufgabe im 

organisierten Sport für solche Personen nicht möglich sein kann, die sich nicht zur Einhaltung 

dieser Grundsätze natürlich verpflichtet fühlen und dies auch niederlegen. 

Der BMX e.V. ist Ausbildungsträger für DOSB-Lizenzen und als solcher für die Erteilung und 

die Verlängerung der DOSB-Lizenz nach den für den BMX e.V. maßgeblichen 

Ausbildungsstatuten zuständig. Daneben ist der BMX e.V. berechtigt, die erteilte DOSB-Lizenz 

bei Verstößen gegen ethisch-moralische Grundsätze und sonstigen wichtigen Gründen 

dauerhaft oder vorübergehend zu entziehen sowie weitere, nachfolgend spezifizierte 

Vertragsstrafen gegen den Inhaber der DOSB-Lizenz zu verhängen. 

Dieses vorangestellt vereinbaren die Vertragsparteien mit dem gemeinsamen Ziel und 

Wunsch, die oben beschriebenen Verhaltensweisen gemeinsam zu bekämpfen und zu 

vermeiden, um damit für einen humanistischen, fairen, sauberen, gleichen und freien Sport 

zu sorgen, was folgt: 

 

§ 1 Regelanerkennung und Unterwerfung 

(1) Der Inhaber der DOSB-Lizenz erkennt die Regelungen der Satzung des BMX e.V. und 

die Ordnungen des BMX e.V. in der jeweils aktuellen Fassung an und unterwirft sich 

diesen. Die sportrechtliche Strafgewalt über ihn als Lizenznehmer erkennt der 

Lizenznehmer an und unterwirft sich dieser. Die jeweilige Fassung der Satzung und 

Ordnungen ist auf der Homepage des BMX e.V. unter https://www...../ einsehbar 

und dem Inhaber der DOSB-Lizenz bekannt. 

(2) Dieses Anerkenntnis gilt auch für die Anti-Doping-Ordnung des BMX e.V. und den 

Ethik-Code des BMX e.V. in der jeweiligen Fassung. Die jeweilige Fassung ist auf der 

Homepage des BMX e.V. unter https://www...../ einsehbar und dem Inhaber der 

DOSB-Lizenz bekannt. 

https://www...../
https://www...../
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§ 2 Pflichten des Inhabers der DOSB-Lizenz 

Der Inhaber der DOSB-Lizenz verpflichtet sich, 

(1) den BMX e.V.-Ehrenkodex („Für alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätige 

in Sportvereinen und –verbänden“) – als ANLAGE 1 beigefügt –  einzuhalten,  

(2) die Verbote aus der in § 1 Abs. 2 genannten Anti-Doping-Ordnung einzuhalten, 

insbesondere das Verbot der Unterstützung, Aufforderung, Beihilfe, Anstiftung, 

Beteiligung, Verschleierung oder jede sonstige absichtliche Tatbeteiligung oder der 

Versuch der Tatbeteiligung im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen Anti-

Doping-Bestimmungen, 

(3) es zu unterlassen, die Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen 

durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen oder 

Handlungen in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Herkunft, Geschlecht oder 

sexuelle Orientierung zu verletzen oder sich auf andere Weise rassistisch und/oder 

menschenverachtend zu verhalten, 

(4) es als Trainer oder Übungsleiter zu unterlassen, einen Vorteil für sich oder einen 

Dritten als Gegenleistung dafür zu fordern, sich versprechen zu lassen oder 

anzunehmen, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines sportlichen Wettbewerbs 

in wettbewerbswidriger Weise zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusst, 

(5) es als Trainer oder Übungsleiter zu unterlassen, Sportwetten selbst oder durch 

Dritte, für eigene oder fremde Rechnung auf sportliche Wettbewerbe abzuschließen, 

an denen die / der vom Inhaber der DOSB-Lizenz trainierte bzw. betreute 

Mannschaft / Einzelsportler(in) unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

 

§ 3 Vertragsstrafe 

(1) Bei Verstößen des Inhabers der DOSB-Lizenz gegen die in § 2 genannten 

Vertragspflichten oder ähnlichen, aber dort nicht ausdrücklich geregelten Verstößen, 

die das ungestörte menschliche, faire und sportliche Miteinander unter den 

vorgenannten Maximen erheblich gefährden, sind sowohl ein dazu von dem BMX 

e.V. oder dem DOSB e.V. beauftragter externer Dritter, als auch der BMX e.V. 

(vertreten durch den Vorstand) als auch der DOSB e.V. (vertreten durch den 

Vorstand) berechtigt, anstelle von einer Sanktion durch den regelaufstellenden 

Verband (Vereinsstrafe) eine auf dieser Vereinbarung beruhende Vertragsstrafe 
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gegen den Inhaber der DOSB-Lizenz festzusetzen, die jedoch nicht objektiv unbillig 

sein darf. Hierbei gilt § 315 BGB.  

(2) Die Ermittlung des Sachverhalts erfolgt durch eine der in § 3 Abs. 1 genannten 

Personen und in der in § 3 Abs. 6 geregelten Reihenfolge. Hierbei sind 

rechtsstaatliche Grundsätze zu beachten. Die Rechte des Inhabers der DOSB-Lizenz 

auf Bekanntmachung des Vorwurfs, Akteneinsicht, rechtliches Gehör, Gestattung der 

Hinzuziehung einer anwaltlichen Vertretung und ein faires Verfahren müssen 

gewährleistet sein. 

(3) Die Festsetzung der Vertragsstrafe erfolgt durch eine der in § 3 Abs. 1 genannten 

Personen, die den Inhaber der DOSB-Lizenz zuvor schriftlich (es genügt Textform) 

oder mündlich anzuhören hat.  

(4) Als Vertragsstrafe gegen den Inhaber der DOSB-Lizenz werden vereinbart: 

 Verwarnung 

 Geldstrafe bis zu 5.000,00 €,  

 befristeter oder dauerhafter Entzug aller beim Inhaber der DOSB-Lizenz 

vorhandenen gültigen DOSB-Lizenzen.  

(5) Die Vertragsstrafe soll der Schwere des Verstoßes angemessen und geeignet sein, 

künftig die Einhaltung der Pflichten des Inhabers der DOSB-Lizenz aus dieser 

Vereinbarung sicherzustellen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist zu beachten. 

(6) Sind nach den Bestimmungen dieses Vertrags mehrere Personen berechtigt, 

Ermittlungen gegen einen Lizenzinhaber mit dem Ziel aufzunehmen, eine 

lizenzbezogene Vertragsstrafe zu verhängen, werden nach dem Subsidiaritätsprinzip 

regelmäßig in dieser Reihenfolge tätig:  

1. Sofern vorhanden, ein externer Dritter, der seitens des BMX e.V. oder des 

DOSB e.V. für derartige Fälle als unabhängige Stelle eingesetzt worden ist.  

2. Der die Lizenz ausgebende BMX e.V. als Ausbildungsträger.  

3. Der DOSB e.V. 

Ob das Einschreiten der nächsthöheren Stelle im Sinne dieser Reihenfolge 

erforderlich ist, liegt in ihrem Ermessen. 
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§ 4 Zusätzliche Regelungen bei „sexualisierter Gewalt im Vereinsleben“ 

(1) Begründen Tatsachen den Verdacht, dass der Inhaber der DOSB-Lizenz eine der in § 

72 a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftaten begangen hat, kann eine der in § 3 Abs. 1 

genannten Personen (nach Maßgabe der in § 3 Abs. 6 bestimmten Reihenfolge) 

vorläufige Maßnahmen zum Schutze Dritter (insbesondere von dem Inhaber der 

DOSB-Lizenz betreute Sportler*innen) bis zur Dauer von 6 Monaten treffen und 

insbesondere alle zustehenden Rechte und Berechtigungen aus den bestehenden 

DOSB-Lizenzen suspendieren oder beschränken. Besteht der Verdacht fort, kann die 

tätig gewordene Person (§ 3 Abs. 1) diese vorläufige Maßnahme verlängern. 

(2) Bei einem Verstoß des Inhabers der DOSB-Lizenz gegen den Ehrenkodex (ANLAGE 1) 

im Hinblick auf die Vermeidung sexualisierter Gewalt im Vereinsleben, d.h. wenn der 

Inhaber der DOSB-Lizenz die notwendige Distanz, die Intimsphäre und die 

persönlichen Schamgrenzen der anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sowie anderen Vereinsmitglieder in einer Weise missachtet, die 

geeignet ist, die betroffene(n) Person(en) in seiner / ihrer Selbstbestimmung spürbar 

zu beeinträchtigen, kann als Vertragsstrafe ein befristeter oder dauerhafter Entzug 

der vorhandenen gültigen DOSB-Lizenzen festgesetzt werden.  

 

§ 5 Verbot der Nutzung der Urkunde einer entzogenen DOSB-Lizenz 

Der Inhaber der DOSB-Lizenz ist verpflichtet, es nach Entzug einer DOSB-Lizenz und für die 

Dauer des Entzugs der DOSB-Lizenz zu unterlassen, die Urkunde „DOSB-Lizenz“ (Ausdruck der 

Urkunde oder im PDF- oder sonstigen Dateiformat) im beruflichen Leben und / oder im 

Vereinsleben zu verwenden. Dieses Verbot gilt für alle bei dem Lizenznehmer vorhandenen 

DOSB-Lizenzen (alle Stufen). 

 

§ 6 Wiedererteilung einer DOSB-Lizenz 

(1) Entzieht eine der in § 3 Abs. 1 genannten Personen die DOSB-Lizenz(en) auf Dauer, so 

bestimmt diese zugleich, dass für die Dauer von zwei Jahren bis zu zehn Jahren keine 

neuen DOSB-Lizenzen erteilt werden dürfen (Sperre). Sie kann zudem und mit dem 

Entzug der Lizenz für die Wiedererteilung der DOSB-Lizenz die Erfüllung von Auflagen 

bestimmen. Die Sperre kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, 

dass die Höchstfrist aus § 6 Satz 1 zur Abwehr der von dem Inhaber der DOSB-Lizenz 
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drohenden Gefahr für Dritte im Zusammenhang mit einem Sachverhalt sexualisierter 

Gewalt im Vereinsleben nicht ausreicht. 

(2) Entzieht eine der in § 3 Abs. 1 genannten Personen die DOSB-Lizenz(en) für eine 

befristete Dauer, so bestimmt diese zugleich, dass während der Dauer des 

befristeten Entzugs der DOSB-Lizenz keine neuen DOSB-Lizenzen erteilt werden 

dürfen. 

 

§ 7 Informationsaustausch zwischen BMX und DOSB; Datenschutz 

(1) Zwischen BMX e.V. und DOSB e.V. können aufgrund dieser Vereinbarung zu jeder Zeit 

und ohne inhaltliche Beschränkung jedwede für diese Vereinbarung relevanten 

Informationen (ermittelte Sachverhalte, Vermerke, Korrespondenz, festgesetzte 

Vertragsstrafen) wechselseitig ausgetauscht werden. Sofern eine von BMX e.V. oder 

DOSB e.V. beauftragte externe, unabhängige Stelle (externer Dritter i.S.v. § 3 Abs. 1 

dieser Vereinbarung) die Ermittlungen und die Festlegung einer Vertragsstrafe vornimmt, 

ist diese aufgrund dieser Vereinbarung berechtigt, eine Ablichtung der ggf. gegen den 

Inhaber der DOSB-Lizenz verhängten Entscheidung über die festgelegte Vertragsstrafe 

einschließlich der getroffenen tatsächlichen Feststellungen an BMX e.V. und DOSB e.V. zu 

übersenden. 

(2) Der Inhaber der DOSB-Lizenz wird über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und 

Nutzung seiner personenbezogenen Daten im Einzelnen in ANLAGE 2 (Datenschutz-

Information) zu dieser Vereinbarung informiert. 

 

§ 8 Laufzeit 

Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung beginnen wechselseitig mit ihrem 

Zustandekommen. Sie sind grundsätzlich befristet auf die Dauer der Gültigkeit der DOSB-

Lizenz, gelten aber bei Neuerteilung, Verlängerung, inhaltlicher Veränderung, Erweiterung 

und während der Dauer eines befristeten Entzugs der Lizenz fort, solange und soweit der 

Lizenzinhaber mit einer Tätigkeit im organisierten Sport befasst ist, auch ohne dass es eines 

Neuabschlusses dieser Vereinbarung bedarf. 
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§ 9 Schlussbestimmungen  

(1) Die ANLAGEN 1 und 2 (BMX-Ehrenkodex und Datenschutz-Information) sind 

Bestandteil dieser Vereinbarung.  

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieser 

Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen 

Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. 

(3) Die entsprechenden zivilrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Erteilung, die 

Verlängerung und den Entzug von DOSB-Lizenzen ergeben sich aus dieser 

Vereinbarung, aus den etwaigen mit dem Lizenznehmer weiter geschlossenen 

Vereinbarungen, den Satzungen, Ordnungen und Richtlinien des DOSB e.V. und des 

BMX e.V., sofern und soweit der Lizenznehmer durch mittelbare oder unmittelbare 

Mitgliedschaft oder durch Regelanerkennungsvertrag an diese Bestimmungen 

gebunden ist, sowie aus dem allgemeinen Recht. Sofern und soweit dem BMX e.V. 

verschiedene Ermächtigungsgrundlagen zustehen, hat er die Wahl. Konkurrierende 

und parallele Ermächtigungen und Bestimmungen sind unschädlich. Im Zweifelsfall 

hat eine vertragliche Vereinbarung Vorrang. Reichweite und Verbindlichkeit der 

einheitlichen Normen der Anti-Doping-Bekämpfung werden hierdurch nicht berührt. 

(4) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser 

Regelungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, oder 

sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, soll der Vertrag abweichend von § 

139 BGB daher nicht nur im Zweifel, sondern stets wirksam bleiben. Anstelle der 

unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen verpflichten sich die Vertragsparteien, 

diese durch solche Bestimmungen zu ersetzen, die dem angestrebten 

(wirtschaftlichen) Ergebnis am nächsten kommen. 

(5) Soweit diese Vereinbarung den Deutschen Olympischen Sportbund e.V., Frankfurt, 

als Vertragspartner berechtigt oder verpflichtet, erfolgt die Annahme des Angebots 

des Lizenznehmers auf Abschluss dieser Vereinbarung durch den BMX e.V. als 

Stellvertreter für den DOSB e.V. Der BMX e.V. ist hierzu im Rahmen einer 

Verbändeübereinkunft bevollmächtigt. 
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____________________________   ____________________________ 

Ort, Datum      XY, Datum 

 

 

__________________________________  _____________________________ 

Inhaber DOSB-Lizenz     BMX e.V. 

 

Anlage 1: BMX - „Ehrenkodex“ 

Anlage 2: Datenschutz-Information 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Hannover, den 07. November 2022   KERN CHERKEH Rechtsanwälte Part mbB 
       Königstr. 7, 30175 Hannover 
 
       Prof. Dr. Cherkeh 
       Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sportrecht 
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